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agl – Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt 
Landesnetzwerke in Deutschland e.V.

In 15 Bundesländern haben sich knapp 2.000 Eine-

Welt-Initiativen zu Landesnetzwerken zusammen-

geschlossen; es handelt sich dabei um kleine NRO,

lokale Gruppen und Netzwerke, regionale Zentren

und Regionalgruppen großer NRO. Die agl vertritt die

gemeinsamen Positionen der Landesnetzwerke ge-

genüber Politik, Verwaltung und anderen gesell-

schaftlichen Gruppen und Institutionen auf Bundes-

ebene.

Die Landesnetzwerke unterstützen die Arbeit ihrer

Mitglieder bei deren Engagement für eine zukunftsfä-

hige, sozial gerechte, ökologisch verträgliche und

international gerechtere Gesellschaft. Sie treten ein

für eine Eine-Welt-Politik als Querschnittsaufgabe

aller Politikbereiche der Bundesregierung und der

Landesregierungen. 

VENRO – Verband Entwicklungspolitik 
deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.

VENRO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von rund

100 deutschen NRO, von denen die meisten bundes-

weit tätig sind. Lokale Initiativen werden in dem Ver-

band durch die NRO-Landesnetzwerke und die agl

repräsentiert, die ebenfalls VENRO-Mitglieder sind.

Die VENRO-Mitglieder sind private und kirchliche Trä-

ger der Entwicklungszusammenarbeit, der Nothilfe

sowie der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit.

Der Zusammenschluss soll ermöglichen, dass die

NRO mit noch größerem Nachdruck für die Bekämp-

fung der Armut, die Verwirklichung der Menschen-

rechte und die Bewahrung der natürlichen Lebens-

grundlagen eintreten.

Der Verband sieht seine Hauptaufgaben darin:

• den Stellenwert der Entwicklungspolitik zu erhö-

hen,

• auf eine alle Politikbereiche einbeziehende, in sich

stimmige Entwicklungspolitik hinzuwirken und

diese gesamtgesellschaftlich besser zu verankern

• den Dialog zwischen den privaten und staatlichen

Trägern der Entwicklungszusammenarbeit zu för-

dern und

• den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der

entwicklungspolitischen NRO zu sichern und zu

stärken.   

VENRO
VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK
DEUTSCHER NICHTREGIERUNGS-
ORGANISATIONEN e.V.
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Es vergeht kein Tag in Deutschland, ohne dass nicht

in irgendeiner Stadt oder Gemeinde engagierte

Bürgerinnen und Bürger Diskussions-, Informations-,

Bildungs- oder Kulturveranstaltungen organisieren.

Jenseits der oft spektakulären Berichte in den Medien

über Unterentwicklung, Katastrophen und Krisen in

den armen Ländern des Südens sensibilisieren Eine-

Welt-Aktivisten ihre Mitmenschen für Fragen der welt-

weiten sozialen Gerechtigkeit und informieren über

konkrete Möglichkeiten für solidarisches Handeln.

Die Bereitschaft zur internationalen Solidarität ist kei-

ne Selbstverständlichkeit. Sie muss immer wieder neu

geweckt und gefördert werden.

Dabei sind die Herausforderungen gewaltig:

•Spätestens seit dem Erdgipfel von Rio 1992 gilt

„Entwicklung“ nicht länger als Ziel und Aufgabe

allein der Länder des Südens. Auch die Industrie-

staaten haben schon damals anerkannt, dass ihre

Lebens- und Arbeitsweisen nicht zukunftsfähig

sind. Entwicklungspolitik wird heute als ein welt-

weiter Prozess verstanden, der nur in globaler

Partnerschaft seine Ziele erreichen kann. Dieser

Prozess bedarf der dauerhaften gesellschaftlichen

Unterstützung.

•Der Nachfolgegipfel für nachhaltige Entwicklung

2002 in Johannesburg  hat die internationale Staa-

tengemeinschaft aufgefordert, Rahmen für nationa-

le Programme zur Veränderung von Konsum- und

Wirtschaftsweisen zu schaffen. Dieser Ansatz wird

in Deutschland noch nicht adäquat umgesetzt.

•Der beste Weg, Krieg und Terrorismus zu bekämp-

fen, ist in Entwicklung und soziale Gerechtigkeit

zu investieren – darin waren sich deutsche Politi-

kerinnen und Politiker aller Fraktionen nach den

Terroranschlägen vom 11. September 2001 einig.

Entwicklungspolitische Informations- und Bildungs-

arbeit will dazu beitragen, diesen Herausforderungen

zu begegnen. Das Engagement zahlreicher Bürgerin-

nen und Bürger, die sich in zivilgesellschaftlichen

Initiativen und Organisationen zusammenschließen,

ist eine gute und unverzichtbare Grundlage für das

Ziel einer globalen Partnerschaft. Doch die Erfolg-

schancen, öffentliche Unterstützung für solche Akti-

vitäten zu erhalten, werden besonders für kleine

Organisationen immer geringer. Die Mittelbeschaf-

fung ist für entwicklungspolitische Nichtregierungs-

organisationen (NRO) zu einem eigenen Betätigungs-

feld geworden, welches immer mehr Arbeitszeit

beansprucht.

Besonders auf der Ebene der Landesregierungen

hat das entwicklungspolitische Engagement in den

vergangenen Jahren stark abgenommen. Vor dem

Hintergrund leerer Kassen ist die Unterstützung von

NRO-Inlandsarbeit oft einer der ersten Streichposten.

Die Ländermittel, die hierfür zur Verfügung stehen,

sind zum Teil drastisch reduziert worden.

Für VENRO und seine Mitgliedsorganisation agl ist

diese Kahlschlagpolitik ein unerfreulicher, aber zwin-

gender Anlass, um sich über die Bedingungen der

Zusammenarbeit zwischen Bundesländern und zivil-

gesellschaftlichen Akteuren in der Entwicklungs-

politik einen Überblick zu verschaffen.

Diese Publikation soll eine kritische Bestandsauf-

nahme der Entwicklungspolitik auf Länderebene aus

der Sicht von NRO liefern und zivilgesellschaftlichen

Akteuren als Argumentationsgrundlage und -hilfe für

die Forderung nach mehr entwicklungspolitischem

Engagement der Bundesländer dienen. Ein Schwer-

punkt der Analyse liegt dabei auf dem Bereich, der

den NRO am meisten unter den Nägeln brennt: der

Inlandsarbeit.

Um ein aktuelles Bild über den politischen Stel-

lenwert und die Ausrichtung der  Entwicklungspolitik

der Bundesländer zu erhalten, wird im Folgenden vor

allem der parlamentarische Prozess der vergangenen

fünf Jahre betrachtet. Die ausgewerteten Parlaments-

drucksachen sind dem jeweiligen Länderkapitel

jeweils vorangestellt. Auf die Darstellung von Zahlen

wurde weitgehend verzichtet, da diese in der Bro-

schüre: Ludger Reuke, Caroline Schäfer, Sandra

Albers „Zur Entwicklungszusammenarbeit der

Bundesländer: Erklärungen und Leistungen“ Sommer

2003 (Germanwatch/www.germanwatch.org/ez/

bulae03.htm) umfassend enthalten sind. Die in dieser

Veröffentlichung genannten Zahlen  sind  der Ger-

manwatch-Publikation entnommen.

EINFÜHRUNG



Aufgrund ihrer föderalen Verfassung existieren in der

Bundesrepublik Deutschland verschiedene Kompe-

tenzebenen zwischen Bund, Ländern und Gemein-

den. Die Bundesverfassung geht bei der Kompetenz-

abgrenzung zwischen Zentral- und Gliedstaat grund-

sätzlich von der Kompetenzvermutung zugunsten

der Länder aus (Artikel 30, 70 und 83 Grundgesetz),

sofern das Grundgesetz selbst keine andere Rege-

lung trifft. Dies ist im Bereich der „Auswärtigen

Beziehungen“ allerdings der Fall. Hier wird im Arti-

kel 32 des Grundgesetzes eine Zuständigkeit des

Bundes bei der Regelung politischer Beziehungen

„in der Form unmittelbarer Willenserklärungen jeg-

licher Art an dritte Staaten“ festgelegt. Diese Kompe-

tenz des Bundes wird in den Abschnitten 2 und 3

jedoch eingeschränkt. Hierbei geht es wiederum um

völkerrechtlich verbindliche Erklärungen gegenüber

Dritten, die der Bund mangels eigener Kompetenzen

innerstaatlich nicht erfüllen kann. Dies betrifft in

erster Linie Bildungsmaßnahmen, etwa die Ausbil-

dung von Studenten aus Entwicklungsländern oder

die Fortbildung von Fach- und Führungskräften aus

Ländern der Dritten Welt im Inland, da hier die

Hoheitsrechte der Länder angesprochen sind. Seit

Bestehen der Bundesrepublik ist es daher ein Anlie-

gen der Länder, ihre Interessen gegenüber dem Bund

auch auf dem Gebiet der Entwicklungszusammen-

arbeit zu wahren:

1956 signalisieren die Bundesländer im so genann-

ten „Länderausschuss Außenhandel“ ihre mögliche

Bereitschaft, sich an Hilfsmaßnahmen für Entwick-

lungsländer zu beteiligen.

1957 betonen die Länder im Lindauer Abkommen

ihre Kompetenz und Bereitschaft, die Ausbildung

von Studenten aus Entwicklungsländern und die

Fortbildung von Fach- und Führungskräften aus Län-

dern der Dritten Welt im Inland zu übernehmen. 

1961 fassen die Ministerpräsidenten den Beschluss,

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten

an der Entwicklungshilfe mitzuwirken. Ein wesent-

licher Bestandteil dieses Beschlusses ist die Billigung,

dem Bund für seine Entwicklungszusammenarbeit

ein einmaliges Darlehen von 500 Millionen DM zur

Verfügung zu stellen. Mit diesem Darlehen legen die

Länder den Grundstein ihrer Kooperation in der Ent-

wicklungspolitik mit dem Bund. 

1962 definieren die Ministerpräsidenten in einem

gemeinsamen Beschluss die Rolle der Bundesländer

bei der Unterstützung von entwicklungspolitischen

Maßnahmen. Aus Sicht der Länder bleibt Entwick-

lungspolitik – insbesondere hinsichtlich der Frage der

Finanzierung – vor allem eine Sache des Bundes.  Die

Mitwirkung der Länder soll sich im Wesentlichen auf

Technische Hilfe, speziell Bildungs- und Ausbildungs-

hilfe, konzentrieren. Als Gegenleistung erwarten die

Länder vom Bund eine engere Zusammenarbeit, etwa

in Form einer kontinuierlichen Unterrichtung über die

Grundlinien der Entwicklungspolitik des Bundes

sowie seiner Maßnahmen auf dem Gebiet der Kapital-

und der handelspolitischen Hilfe. Um die laufende

Kooperation reibungslos gestalten zu können, schla-

gen die Ministerpräsidenten die Einrichtung eines

„Länderausschusses Entwicklungshilfe“ vor.

6
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1978 beschließen die Ministerpräsidenten auf

Wunsch des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit (und Entwicklung/BMZ) und unter

großzügiger Auslegung der Ministerpräsidentenkon-

ferenz-Beschlüsse von 1962, Auslandsprojekte zu

betreiben und die bisherige inländische Aus- und

Fortbildung dadurch zu ergänzen. Auslandsprojekte

der Bundesländer gehören zu den landespolitischen

Aufgaben, wenn sie die Inlandsaktivitäten der Länder

wirkungsvoll unterstützen, ergänzen oder erst

ermöglichen. Die Sensibilisierung der eigenen Bevöl-

kerung für die Notwendigkeit von Entwicklungs-

politik gehört ausdrücklich dazu. Ergänzend betonen

die Wirtschaftsminister der Länder auf ihrer Fachkon-

ferenz im selben Jahr ihre Absicht, die Fortbildung

von Fach- und Führungskräften aus Entwicklungs-

ländern zu intensivieren und durch Bereitstellung

zusätzlicher Landeshaushaltsmittel zu einer Erhö-

hung der öffentlichen Entwicklungsleistungen der

Bundesrepublik Deutschland beizutragen. 

1980 wird der auf Wunsch der Länder 1962 geschaf-

fene „Länderausschuss Entwicklungshilfe“, der dem

Informationsaustausch zwischen Bund und Ländern

dient, auf Anregung Berlins in „Bund-Länder-Aus-

schuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ umbe-

nannt. Diesem Gremium gehören heute neben dem

BMZ und den Ländern auch Vertreter des Bundes-

kanzleramtes, des Auswärtigen Amts, des Bundesmi-

nisteriums der Finanzen, des Bundesministeriums

der Wirtschaft sowie der programmführenden staat-

lichen Vorfeldorganisationen (InWEnt und GTZ) an.

Der Bund-Länder-Ausschuss tritt in der Regel zwei-

mal jährlich zusammen. Mittlerweile gehören dem

Ausschuss auch zwei Arbeitsgruppen an: Die AG

Informations- und Bildungsarbeit und die AG Bil-

dungskooperation in Entwicklungsländern. 

1988 appellieren die Ministerpräsidenten an den

Bund, sie stärker in die konzeptionelle Arbeit des BMZ

einzubeziehen, um die Kohärenz von Entwicklungs-

politik und Außenwirtschaftsförderung zu sichern.

1994 beschließen die Ministerpräsidenten der Län-

der, den Rio-Folgeprozess in der Entwicklungspolitik

mit zu tragen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu

unterstützen. Sie werten die Ergebnisse von Rio nicht

nur als eine Unterstützung ihrer Position, die eigene

Bevölkerung verstärkt an den in Zukunft notwendi-

gen Veränderungsprozessen zu beteiligen, sondern

auch als Auftrag, die Entwicklungspolitik als Quer-

schnittsaufgabe anzusehen und für entsprechende

Kohärenz zwischen den Politikfeldern zu sorgen.

1998 erneuern die Ministerpräsidenten ihren

Beschluss von 1994, fordern die Bundesregierung

aber zugleich dazu auf, größeren Wert auf Synergie-

effekte bei der Auswertung der Entwicklungs-

zusammenarbeit im Ausland und bei der entwick-

lungspolitischen Inlandsarbeit zu legen. In diesem

Zusammenhang appellieren sie an die Bundesregie-

rung, die Länder stärker an den konzeptionellen

Überlegungen zur Entwicklungszusammenarbeit zu

beteiligen und die herausragende Bedeutung der

NRO in der Entwicklungspolitik durch komplementä-

re Maßnahmen wie die Förderung von Projekten zu

unterstützen.
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Zuständiges Ressort

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
Referat Außenwirtschaft Süd
Magdalene Häberle
Bettina Miehle
Ewald Stirner
Postfach 10 34 51
70029 Stuttgart
Tel.: 0711/123-2162,  -2282,  -2502,  -2353
Fax: 0711/123-2108
E-Mail:Magdalene.Haeberle@wm.bwl.de

Bettine.Miehle@wm.bwl.de
Ewald.Stirner@wm.bwl.de

Gibt es einen Beauftragten?
Nein

Zuständiger Ausschuss im Landtag
Wirtschaftsausschuss

Gibt es zivilgesellschaftliche Beteiligungsmöglich-
keiten für entwicklungspolitische NRO?
Nein, bis auf die Mitwirkung von NRO im Kuratorium

der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-

Württemberg

Drucksachen (Drs.) des Landesparlaments
� Drs. 12/3070 vom 14.07.1998

Große Anfrage der Fraktion FDP/DVP und Antwort

der Landesregierung. Entwicklungszusammenarbeit

in Baden-Württemberg

� Drs. 12/3346 vom 14.10.1998

Mitteilung der Landesregierung. Bericht der Landes-

regierung von Baden-Württemberg über entwick-

lungspolitische Maßnahmen im Jahr 1997

� Drs. 12/5101 vom 17.04.2000

Antrag der Abg. Johannes Buchter u.a. Bündnis

90/Die Grünen und Stellungnahme des Wirtschafts-

ministeriums. Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit

Baden-Württemberg

� Drs. 12/5226 vom 26.05.2000

Antrag der Fraktion der CDU und Stellungnahme des

Wirtschaftsministeriums. Entwicklungszusammen-

arbeit des Landes Baden-Württemberg

� Drs. 12/5462 vom 17.08.2000

Kleine Anfrage des Abg. Claus Schmiedel (SPD) und

Antwort des Wirtschaftsministeriums. Bildungs- und

Programminitiative

� Drs. 12/5481 vom 23.08.2000

Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnahme des

Wirtschaftsministeriums. Partnerschaft mit der Dritten

Welt

� Drs. 12/5485 vom 28.08.2000

Antrag des Abg. Claus Schmiedel u.a. (SPD) und Stel-

lungnahme des Wirtschaftsministeriums. Entwicklungs-

partnerschaft mit der Wirtschaft (Public Private Part-

nership)

� Drs. 12/5741 vom 22.11.2000

Antrag des Abg. Claus Schmiedel u.a. (SPD) und Stel-

lungnahme des Wirtschaftsministeriums. Einrichtung

und Unterstützung einer Servicestelle für kommuna-

le Entwicklungspartnerschaften

� Drs. 12/5790 vom 04.12.2000

Mitteilung der Landesregierung. Bericht der Landes-

regierung von Baden-Württemberg über entwick-

lungspolitische Maßnahmen in den Jahren 1998/1999

� Drs. 13/370 vom 24.10.2001

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen und Stel-

lungnahme des Wirtschaftsministeriums. Entwicklungs-

zusammenarbeit des Landes

� Drs. 13/1093 vom 19.06.2002

Große Anfrage der Fraktion der FDP/DVP und Ant-

wort der Landesregierung. Entwicklungszusammen-

arbeit im Wandel

� Drs. 13/1236 vom 31.07.2002 

Kleine Anfrage des Abg. Dr. Walter Witzel (Bünd-

nis90/Die Grünen) und Antwort des Wirtschaftsminis-

teriums. Kürzungen der Landesmittel für Entwicklungs-

zusammenarbeit

� Drs. 13/1422 vom 23.10.2002

Antrag des Abg. Dr. Horst Glück u.a. (FDP/DVP) und

Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums. Effekti-

vierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit des

Landes

� Drs. 13/1787 vom 14.02.2003

Antrag der Abg. Winfried Scheuermann u.a. (CDU)

des Abg. Dr. Walter Caroli u.a. (SPD), der Abg. Hei-

derose Berroth (FDP/DVP) und des Abg. Boris Pal-

mer (Bündnis90/Die Grünen) und Stellungnahme

des Wirtschaftsministeriums. Entwicklung der Zu-

sammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und

den chinesischen Partnerprovinzen Liaoning und

Jiangsu

� Drs. 13/1913 vom 19.03.2003

Antrag des Abg. Nils Schmid u.a. (SPD) und Stel-

lungnahme des Finanzministeriums. Spende der

LBBW an die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit

� Drs. 13/2116 vom 17.06.2003

Antrag des Abg. Dr. Walter Witzel u.a. (Bündnis90/Die

Grünen) und Stellungnahme des Wirtschaftsministeri-

ums. Menschenrechtsverletzungen in Burundi – fried-

liche demokratische Entwicklung des Partnerlandes

stärken
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Partnerregionen des Landes (Stand: 1998)

Burundi, die Provinzen Liaoning und Jiangsu in China

Schwerpunktregionen: Brasilien, Chile, Volksrepublik

China, Indonesien, Indien, Vietnam, Malawi, Türkei 

Haushaltsmittel für entwicklungspolitische Maß-
nahmen im Vergleich zum Gesamthaushalt des
Landes (absolut und in Prozent)

„In Zukunft sollen verstärkt Maßnahmen der Ent-

wicklungszusammenarbeit auf diejenigen Entwick-

lungsländer konzentriert werden, in denen für

baden-württembergische Firmen auch ein außenwirt-

schaftliches Interesse besteht“ (Drs. 13/370 vom

24.10.2001, S. 6). So stellt sich, knapp zusammenge-

fasst, die Sicht der baden-württembergischen Landes-

regierung zur Funktion der Entwicklungszusammen-

arbeit dar. Es kann daher nicht verwundern, dass

Projekte nach dem Konzept von „Public Private Part-

nership“ und der Transfer von Umwelttechnologien

besonderes Interesse wecken. Allerdings muss

Baden-Württemberg zu Gute gehalten werden, dass

das Land sich bis 1998 hinsichtlich seiner entwick-

lungspolitischen Leistungen finanziell an der Spitze

der Bundesländer befand.

Die Koordinationsstelle der Landesregierung für

Fragen der Zusammenarbeit mit Entwicklungslän-

dern lag lange Zeit beim Referat Entwicklungs-

zusammenarbeit im Wirtschaftsministerium, bis 2001

ein Referat „Außenwirtschaft Süd“ geschaffen wurde,

das seitdem für Lateinamerika, Afrika, den arabi-

schen Raum und Entwicklungszusammenarbeit

zuständig ist. Von 1980 bis 1998 berichtete das Wirt-

schaftsministerium auf freiwilliger Basis alle zwei

Jahre dem Landtag über die entwicklungspolitischen

Maßnahmen der verschiedenen Ressorts. In Anleh-

nung an die Meldungen der öffentlichen Leistungen

für Entwicklungszusammenarbeit an das Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung enthält der Bericht sämtliche Einzelför-

derungen nach Zuwendungsempfänger, Zielregion,

Inhalt und Förderhöhe. In den Jahren 1997 bis 1999

hat Baden-Württemberg jeweils Auslandsprojekte in

fast 50 Entwicklungs- und Schwellenländern unter-

stützt, die sowohl die geförderten Maßnahmen priva-

ter Träger und Kirchen als auch die Beratungs- und

Ausbildungsvorhaben der Landesregierung umfass-

ten. Letztere werden der technischen Zusammenar-

beit zugeordnet und zeichnen sich durch eine lange

Laufzeit von bis zu zehn Jahren aus. Da mit den Lan-

desprojekten verpflichtende Finanzzusagen getroffen

werden, geht die „Erwirtschaftung globaler Minder-

ausgaben“ zu Lasten der Fördermittel für Projekte

privater Träger und der Kirchen. Inzwischen ist die

Förderung von NRO-Auslandsprojekten seitens des

Wirtschaftsministeriums gestrichen worden. Hinge-

gen hat die Landesstiftung Baden-Württemberg

gGmbH die Themenlinie „Entwicklungszusammen-

arbeit“ in ihre Förderzwecke aufgenommen.

Die Bearbeitung der Anträge erledigt die Stiftung

Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg

(SEZ) im Auftrag der Landesstiftung. Die SEZ wurde

bereits 1991 vom Wirtschaftsministerium als Stif-

tungsgeber ins Leben gerufen, wobei das Land das

Stiftungskapital in Höhe von acht Mio. DM bis heute

nicht eingelegt hat. Statt dessen erhält die Stiftung

jährlich eine Zuwendung, die den Zinserträgen des

fiktiven Stiftungskapitals entsprechen. Von 1991 bis

1999 flossen auf diese Weise insgesamt 5,1 Mio. DM

an die Stiftung. Die Stiftung verfolgt das Ziel, „priva-

te, kommunale und regionale Initiativen zur Verbes-

serung und Vertiefung der Entwicklungs-Zusammen-

arbeit mit der „Dritten Welt“ zu fördern. (...) Um die-

ses Bewusstsein zu fördern veranstaltet die Stiftung

Tagungen, Vorträge, Kongresse, Symposien und Semi-

nare zu entwicklungspolitisch relevanten Themen. (...)

Für die Engagierten in der Entwicklungszusammen-

arbeit bietet sie Fortbildungs- und Professionalisie-

rungs-Seminare beispielsweise zu den Themen Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing im Welt-

laden an. (...) Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist der

Aufbau von Netzwerken zwischen den entwicklungs-

politisch Engagierten zum Informations- und Erfah-

rungsaustausch und zur Weiterbildung. (...) Die Stif-

tung initiiert und begleitet Partnerschaften und unter-

stützt von baden-württembergischen Partnern getrage-

ne Projekte und Maßnahmen der Entwicklungs-

zusammenarbeit durch Beratung und die Einwerbung

von Spendengeldern.“ (www.sez.de). Die Grundsätze

der Arbeit legt ein Stiftungsrat aus 17 Personen des

Landtags und der Ministerien unter Vorsitz von Wirt-

schaftsminister Dr. Döring (FDP) fest, während das

Kuratorium Vorstand und Stiftungsrat fachkundig

beraten und unterstützen soll. Auch das entwick-

lungspolitische Landesnetzwerk DEAB ist dort neben

Vertreter/-innen des Landtags, der Ministerien, der

Kommunen, der Wirtschaft und der Kirchen vertre-

Gesamthaushalt Leistungen in % des 
in Mio. Euro  in Mio. Euro   Haushaltes

1998 28.718 16,092 0,0560

1999 28.608 10,398 0,0363

2000 30.255 16,280 0,0538

2001 31.558 9,994 0,0317

2002 30.779 7,854 0,0255
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ten. 1998 wurde der Förderverein „Hilfe Direkt e.V.“

gegründet, der Spenden einwerben und der Stiftung

zuleiten soll. 1998 gab es einen Zufluss von Spenden

(einschließlich Gerichtsgeldern) in Höhe von 303.645

DM an die Stiftung. Mit den eingehenden zweckge-

bundenen und nicht zweckgebundenen Spenden för-

dert die Stiftung auf Antrag Projekte privater Träger in

Entwicklungsländern. Für Projekte der inländischen

entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeits-

arbeit vergibt die Stiftung auf Antrag maximal 400 Euro.

Die SEZ steht seit ihrer Gründung immer wieder im

Kreuzfeuer der Kritik. Einerseits hat sie sich von

Staats wegen ein Aufgabenprofil angeeignet, das in

anderen Bundesländern von zivilgesellschaftlichen

Strukturen wahrgenommen wird, die sich ohne staat-

liche Initiative gebildet haben. In mehreren parla-

mentarischen Anfragen wird daher auch für Baden-

Württemberg eine Doppelstruktur oder konkurrieren-

de Einrichtungen im Zusammenhang mit der Stiftung

vermutet. Andererseits kritisiert der Rechnungshof

die Unwirtschaftlichkeit der Stiftung und die unge-

naue inhaltliche Abgrenzung zu anderen Einrichtun-

gen. Die Grünen fragten das Wirtschaftsministerium

im April 2000, inwieweit es „eine Interessenkollision

darin erkennt, dass der mit Landesgeldern bezahlte

Geschäftsführer der SEZ für einen privaten Verein

Spenden im Bereich der Wirtschaft eintreibt und die-

se Gelder auch für die Trägerschaft einer anderen

Stiftung Verwendung finden können,“ (Drs. 12/5101

vom 17.04.2000, S. 2). Erst im Frühjahr 2003 hieß es

in Presseberichten, die Landesbank Baden-Württem-

berg habe sich bereit erklärt, der Stiftung fünf Mio.

Euro als Stiftungskapital zu spenden unter dem Vor-

behalt, dass das Land seine jährliche Zuwendung an

die Stiftung fortsetze. Der Finanzminister erläuterte

dazu, dass die Landesbank tatsächlich eine Mio. Euro

für die SEZ eingesetzt habe und eine Prüfung weite-

rer Zuwendungen bis zu vier Mio. Euro in Aussicht

gestellt sei (Drs. 13/1913 vom 19.03.2003, S. 3).

Während die Stiftung und fünf weitere Einrichtun-

gen im Land jährlich institutionelle Grundförderun-

gen erhalten, wird das NRO-Landesnetzwerk DEAB

nur auf Projektbasis gefördert. Obwohl die entwick-

lungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

von der Landesregierung als wichtiger Grundpfeiler

für die Verbreitung des Eine-Welt-Gedankens be-

trachtet und der Beitrag der NRO anerkannt wird,

nimmt sie von einer Trägerstrukturförderung Ab-

stand. „Nach wie vor kann der Bedarf in diesem

Bereich (der Bewusstseinsbildung, Anm. d. R.) der-

zeit nicht annähernd gedeckt werden. Eine Stärkung

der Trägerstruktur insbesondere der aktiven Nicht-

Regierungsorganisationen soll die Arbeit auf diesem

Gebiet weiter verbessern“ (Drs. 12/5481 vom

23.08.2000, S. 8). Doch weiter heißt es: „Soweit NRO-

Einrichtungen ohne dauerhafte staatliche Förderung

bestehen können und nachweislich in der Lage sind,

ihre Arbeit kontinuierlich fortzusetzen, besteht kein

Bedarf an einer institutionellen Förderung. Institutio-

nelle Förderung schafft Abhängigkeiten, die in einem

vom bürgerlichen Engagement geprägten Umfeld

eher kontraproduktiv wirken“ (Drs. 13/370 vom

24.10.2001, S. 11).

Einen entwicklungspolitischen Beirat lehnt die Lan-

desregierung ab, da angesichts der knappen und

bereits gebundenen Haushaltsmittel kein nennens-

werter Spielraum für eine Neukonzeption der Ent-

wicklungspolitik gegeben sei und somit kein Bedarf

an externer Fachberatung bestehe. Auch zur Mitfi-

nanzierung der bundesweiten „Servicestelle Kommu-

nen in der Einen Welt“ äußerte sich das Wirtschaftsmi-

nisterium bislang abschlägig. Die Einrichtung einer

Lotterie, deren Zweckerträge in entwicklungs-

politische Projekte fließen könnten, lehnt die Landes-

regierung ab, weil sie die unerwünschte Signalwir-

kung für eine Vielzahl anderer Antragsteller fürchtet.

Außerdem: „Die Entscheidungspraxis (zur Zulassung

einer Lotterie, Anm. d. R.) hat sich dabei an ordnungs-

rechtlichen Aspekten und nicht am finanziellen Bedarf

eines Veranstalters zu orientieren“ (Drs. 12/5481 vom

23.08.2000, S. 4). Als negatives Beispiel wird die in den

norddeutschen Ländern veranstaltete Umweltlotterie

angeführt, die nicht die erwarteten Überschüsse

erwirtschafte. Für den Umweltbereich stellt der Aus-

schuss für Umwelt und Verkehr in seiner Beschlus-

sempfehlung vom 18.11.1999 fest, „dass bei der Glük-

ksspirale, bei der ja jetzt der Einsatz verdoppelt wird,

der Umwelt- und Naturschutz als zusätzlicher Destina-

tär hinzukommt“ (Drs. 12/4630 vom 18.11.1999, S. 38).

Gemeindefinanzierungsmittel für kommunale ent-

wicklungspolitische Aktivitäten nach dem Vorbild von

Nordrhein-Westfalen stehen beim zuständigen Innen-

ministerium nicht zur Verfügung. Nach Auffassung des

Wirtschaftsministeriums würden mit einer Pro-Kopf-

Regelung insbesondere größere Kommunen bevor-

zugt, obwohl gerade kleinere Kommunen einer Förde-

rung bedürften. Außerdem wird bemängelt, dass die

Finanzmittel für die Entwicklungsvorhaben den Kom-

munen nicht zusätzlich zur Verfügung stünden, son-

dern lediglich im Gesamtetat zweckgebunden wür-

den. Eine Beschneidung der Gemeindefinanzierungs-

mittel durch eine Zweckbindung sollte von einer Lan-

desregierung jedoch nicht vorgenommen werden. Ein

Promotor/-innen-Programm, das wie in NRW aus Mit-

teln der Entwicklungszusammenarbeit finanziert wird,

gilt  in Baden-Württemberg ebenfalls als undenkbar.
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BAYERN

Zuständiges Ressort

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Technologie
Referat V/4 (Afrikanische Staaten, Staaten des
Nahen und Mittleren Osten, Lateinamerika/
Ländergruppe I/V sowie Entwicklungszusammen-
arbeit)
Georg Reichl
Jürgen Weithas
Prinzregentenstr. 28 
80538 München
Tel.: 089/2162-2434,  -2717
Fax: 089/2162-2460
E-Mail: georg.reichl@stmwvt.bayern.de

juergen.weithas@stmwvt.bayern.de

Gibt es einen Beauftragten?
Nein

Zuständiger Ausschuss im Landtag
Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Techno-

logie ist für Entwicklungszusammenarbeit, aber nicht

für Inlandsarbeit zuständig.

Gibt es zivilgesellschaftliche Beteiligungsmöglich-
keiten für entwicklungspolitische NRO?
Nein

Drucksachen des Landesparlaments
� Drs. 14/1637 vom 17.02.1999

Antwort des Staatsministeriums für Landesentwick-

lung und Umweltfragen auf die Anfrage des Abg.

Biedefeld (SPD). Agenda 21 auf Landesebene

� Drs. 14/6445 vom 15.02.2001

Antwort des Staatsministeriums für Wirtschaft, Ver-

kehr und Technologie auf die Anfrage der Abg. Dr.

Kaiser und Mehrlich (beide SPD). Expo 2000-Projek-

te in Bayern

� Drs. 14/6748 vom 06.03.2001

Antwort des Staatsministeriums für Wissenschaft,

Forschung und Kunst auf die Anfrage der Abg. Bau-

mann (SPD). Internationaler Austausch von deut-

schen Studierenden

� Drs. 14/8451 vom 19.12.2001 

Antwort der Regierung auf eine große Anfrage von

Bündnis 90/Die Grünen zur Eine Welt Politik Bay-

erns

� Drs. 14/8884 vom 14.03.2002 

Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Abge-

ordneten Paulig (Bündnis 90/Die Grünen) zur Loka-

len Agenda 21 in Bayern

Partnerregionen des Landes
Kalifornien, Quebec, Oberösterreich, Westkap und

Gauteng in Südafrika sowie Shandong in China . (Ob

Sao Paulo und Rio Grande do Sul in Brasilien sowie

die Bundesstaaten Mexico und Jalisco in Mexiko

Partnerregionen sind, ist unklar; sie werden aber im

Rahmen von Projekten unterstützt.)

Haushaltsmittel für entwicklungspolitische Maß-
nahmen im Vergleich zum Gesamthaushalt des
Landes (absolut und in Prozent)

„Da wir unsere begrenzten Mittel verstärkt einset-

zen, stehen sie nicht für Projekte von Nichtregie-

rungsorganisationen zur Verfügung“, verkündete

Staatssekretär Spitzner bei einer Ausschusssitzung im

Landtag am 20.03.2003 (zitiert nach W. Ulbrich, Per-

spektiven Bayerischer Entwicklungspolitik, in: Ent-

wicklungspolitik in Bayern, Analysen und Perspekti-

ven, 22004, S. 117). Andererseits heißt es in den 1992

vom Bayerischen Ministerrat beschlossenen Grund-

sätzen bayerischer Entwicklungspolitik unter Punkt

4.4: „Entwicklungshilfe ist nicht allein Aufgabe des

Staates, sondern der gesamten Gesellschaft. Daher

begrüßt und fordert die Bayerische Staatsregierung

die erfolgreiche Arbeit von privaten Initiativen, der

Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und Partner-

gemeinden (....) Durch Informations- und Erfah-

rungsaustausch, die gemeinsame entwicklungs-

politische Diskussion und Partnervermittlung unter-

stützt Bayern die nicht-staatlichen Entwicklungshilfe-

träger bei ihrem selbstverantwortlichen Engage-

ment.“ (aus: ebd., S. 150)   

Organisatorisch wird die Entwicklungspolitik der

bayerischen Staatsregierung von einer Koordinie-

rungsstelle für Entwicklungszusammenarbeit beim

Wirtschaftsministerium geleitet. Übergreifende Fra-

gen werden durch einen Arbeitskreis der für Ent-

wicklungszusammenarbeit zuständigen Referenten

der bayerischen Ressorts (AK-EZ), in die auch die

Staatskanzlei einbezogen ist, koordiniert. Daher ist

für die Regierung Entwicklungspolitik per se Quer-

schnittsaufgabe. Einen entwicklungspolitischen Bei-

rat lehnt die Staatsregierung aus Gründen der Ver-

schlankung und Effizienzsteigerung ab, zumal die

Gesamthaushalt Leistungen in % des 
in Mio. Euro  in Mio. Euro   Haushaltes

1998 31.149 5,332 0,0171

1999 31.742 8,795 0,0277

2000 32.533 5,686 0,0175

2001 33.227 7,887 0,0237

2002 34.483 4,159 0,0121 
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Regierung einer Berichtspflicht gegenüber dem Parla-

ment unterliegt.   

Auf eine große Anfrage von Bündnis 90/Die Grü-

nen zur Eine-Welt-Politik Bayerns – gegliedert in die

Blöcke Entwicklungszusammenarbeit, Außenwirt-

schaftspolitik, Agenda 21, schulische und sonstige

Bildungsarbeit, Kooperation mit NRO und Kirchen

sowie Fragen zur Integration – erläutert die Staatsre-

gierung in ihrer Antwort Ende 2001 die Grundsätze

ihrer Entwicklungspolitik. Allgemeine Ziele der Ent-

wicklungszusammenarbeit sind die Schaffung men-

schenwürdiger Lebensbedingungen, die Strukturver-

besserung für langfristige Entwicklung, die Verbesse-

rung der Lebensbedingungen in den ländlichen

Gebieten, der Aufbau marktwirtschaftlicher Struktu-

ren und die Liberalisierung des Welthandels. Die

Staatsregierung lässt sich dabei von der Vorstellung

leiten, dass Projekte der Entwicklungszusammen-

arbeit die Maßnahmen zur Außenwirtschaftsförde-

rung ergänzen und unterstützen. So hat die Regie-

rung einen Beratungs-Treuhandfonds in Höhe von

2,5 Mio. Euro bei der International Finance Corpora-

tion (IFC) eingerichtet, über den bayerische Unter-

nehmen (vorwiegend Ingenieurbüros und andere

Consultants) Mittel erhalten sollen für Machbarkeits-

studien zur Entwicklung des privaten Sektors in Ent-

wicklungsländern. Künftig soll dieser Fonds mit der

Einrichtung eines elektronischen Marktplatzes mit

Serviceangeboten für den Technologietransfer in

Entwicklungsländer ergänzt werden. Wichtige Pro-

jekte sind dabei die Einführung von Photovoltaikan-

lagen in Indonesien, Südafrika und der Mongolei,

Managementtrainings und  Bierbrauerausbildungen

in China und Maßnahmen zur Verbesserung des Sozi-

alwesens und der medizinischen Versorgung in den

Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens. 

Der schulischen Bildung unter Federführung des

Kultusministeriums und seiner Fachstellen misst die

Staatsregierung eine große Bedeutung bei der Ver-

mittlung entwicklungspolitischer Themen bei. So ent-

halten fast alle Unterrichtsfächer entwicklungs-

politische Bildungs- und Informationsanteile, die sich

nur selten in direkten Förderzahlen widerspiegeln.

Für die außerschulische Informations- und Bildungs-

arbeit soll künftig auch InWEnt auf Landesebene ver-

stärkt aktiv werden. 

Die Gründung des Eine Welt Netzwerks Bayern

wurde 1999 von der bayerischen Staatsregierung

begrüßt, da damit auf Seiten der entwicklungs-

politischen NRO ein zentraler Ansprechpartner ent-

stand; dennoch wird das Netzwerk bisher weder von

der bayerischen Staatsregierung als Ansprechpartner

anerkannt noch  gefördert. 

Die Agenda-Prozesse bayerischer Kommunen

werden von einer Agendazentrale für bayerische

Kommunen (KommA 21 Bayern), angesiedelt beim

Landesamt für Umweltschutz, unterstützt. Neben der

Ausschreibung von Wettbewerben für Lokale Agenda

21-Projekte engagiert sich die Zentrale vor allem in

den Bereichen Prozessmanagement, Öffentlichkeits-

arbeit und Fortbildungsmaßnahmen kommunaler

Agendaprozesse. In den Jahren 1997 bis 2000 wurden

hierfür vier Mio. DM bereit gestellt.

Im Bereich der Zusammenarbeit mit anderen

Akteuren unterstützt die Regierung finanziell die

Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung, der Alfons-Goppel-

Stiftung und von InWEnt, aber auch privatwirtschaft-

lich geführte Consultingunternehmen, die sich selbst

als NRO bezeichnen. Die von der Landeszentrale für

politische Bildung hin und wieder gewährte Förde-

rung entwicklungspolitischer Informations- und Bil-

dungsveranstaltungen von NRO wurde, nach Kritik

vom Obersten Rechnungshof, wegen ihrer Geringfü-

gigkeit zu nicht erwünschter Bagatellförderung

erklärt. Demgegenüber erhält InWEnt eine institutio-

nelle Förderung (laut Vereinbarung zwischen Bund

und Ländern 240.000 DM jährlich) und wird bei

Bedarf mit der Durchführung zusätzlicher Projekte

betraut. So etwa mit der Betreuung der Bayern-EZ-

Internet-Plattform als wichtiges Hilfsmittel für die

Selbstorganisation der NRO wie auch für die Kon-

taktpflege mit den staatlichen Stellen. Die EZ-Platt-

form kann nach Ansicht des Eine Welt Netzwerks

Bayern in ihrer jetzigen Form diese Ziele nicht erfül-

len. Ein Promotor/-innenprogramm für entwicklungs-

politische Informations- und Bildungsmaßnahmen

wie in NRW lehnt die Staatsregierung ab, da dies zu

personalaufwändig und zu kostspielig sei. Entspre-

chend wird eine institutionelle Förderung des Lan-

desnetzwerkes abgelehnt.

Literatur:
Alexander Fonari & Norbert Stamm (Hrsg.): 
Entwicklungspolitik in Bayern. Analysen und 
Perspektiven, München und Augsburg, 22004 
(Eine Welt Netzwerk Bayern und Germanwatch)
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BERLIN

Zuständiges Ressort

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen, Berlin
Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (II C)
Dr. Jürgen Varnhorn
Jörg-Olaf Troppa
Martin-Luther-Str. 105
10825 Berlin
Tel.: 030/9013-8270,  -7416
Fax: 030/9013-8466
E-Mail : 
juergen.varnhorn@senwiarbfrau.verwalt-berlin.de
joerg-olaf.troppa@senwiarbfrau.verwalt-berlin.de

Gibt es einen Beauftragten?  
Für entwicklungspolitische Aktivitäten staatlicher und

nichtstaatlicher Organisationen ist die Landesstelle

für Entwicklungszusammenarbeit Ansprechpartner.

Zuständiger Ausschuss im Landtag
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Gibt es zivilgesellschaftliche Beteiligungsmöglich-
keiten für entwicklungspolitische NRO?
Ja, es existiert seit 1997 ein entwicklungspolitischer

Beirat und im Rahmen der Lokalen Agenda 21 ein

Runder Tisch für Nachhaltigkeit in Berlin und Bran-

denburg, aus dem sich später das „Kernteam Eine

Welt“ bildete, welches 2002 in das „Fachforum Eine

Welt“ überführt wurde.

Drucksachen des Landesparlaments
� Drs. 13/336 vom 11.04.1996

Beschluss des Abgeordnetenhauses zur Berichts-

pflicht des Senats über entwicklungspolitische Maß-

nahmen 

� Drs. 13/650 vom 31.07.1996 

Bericht über entwicklungspolitische Maßnahmen

zum Haushaltsplan 1995/1996 

� Drs. 13/983 vom 05.11.1996

Antrag Bündnis 90/Die Grünen. Einrichtung eines

Beirates für die Entwicklungszusammenarbeit des

Landes Berlin

� Drs. 13/3844 vom 10.03.1999

Gesetzentwurf über die Gründung einer Stiftung Ent-

wicklungszusammenarbeit in Berlin

� Drs.14/80 vom 07.12.1999 

Mitteilungen über entwicklungspolitische Maßnah-

men 1996 bis 1998

� Drs. 14/1099 vom 22.03.2001

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen. Gesetz zur Errich-

tung der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Berlin

� Drs. 14/1479 vom 07.08.2001

Mitteilungen über entwicklungspolitische Maßnah-

men 1999 bis 2000 und Einrichtung eines Beirates für

Entwicklungszusammenarbeit

� Drs. 14/1597 vom 23.10.2001

Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Berlin

(Neufassung)

Senatsbeschluss vom 8.7.2003:
Senat unterstützt die Kampagne „Fairer Handel“

Partnerregionen des Landes
Buenos Aires, Mexiko-Stadt, Taschkent, Jakarta,

Windhuk, Peking, Gölyaka und Istanbul;

Projekte der Entwicklungszusammenarbeit wurden in

2002 auch in Nicaragua, Chile und Bolivien unterstützt.

Haushaltsmittel für entwicklungspolitische Maßnah-
men im Vergleich zum Gesamthaushalt des Landes
(absolut und in Prozent)

„Berlin ist nicht dazu da, die Welt zu retten“,

meinte der Senat des Berliner Abgeordnetenhauses

zur Begründung seiner einschneidenden Sparmaß-

nahmen im Bereich der Entwicklungszusammen-

arbeit für das Haushaltsjahr 2002. Beabsichtigt war

die komplette Streichung der Fördermittel für Akti-

vitäten entwicklungspolitischer NRO in Berlin. Dies

konnte nur nach massiven Protesten der entwik-

klungspolitisch aktiven Organisationen verhindert

werden. Damit geht in Berlin in gewisser Weise eine

Ära zu Ende, in der seit den 60er und 70er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts die Entwicklungspolitik

des Landes als ein wesentlicher Bestandteil der inter-

nationalen Ausrichtung Berlins begriffen wurde.

Wichtige entwicklungspolitische Institutionen wie

der Deutsche Entwicklungsdienst, die Deutsche Stif-

tung Entwicklungspolitik und das Deutsche Institut

Entwicklung hatten ihren Hauptsitz in Berlin, und nur

unter Protest, begleitet von heftigen Debatten im Ber-

liner Abgeordnetenhaus, akzeptierte Berlin den Weg-

zug dieser Organisationen nach Bonn.

Im Zuge der Diskussionen um den entwicklungs-

politischen Standort Berlin richtete der Senat 1991 die

Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit ein

Gesamthaushalt Leistungen in % des 
in Mio. Euro  in Mio. Euro   Haushaltes

1998 21.364 7,736 0,0362

1999 21.305 8,173 0,0384

2000 21.179 5,826 0,0275

2001 22.576 4,054 0,0180

2002 21.047 3,960 0,0188 
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und verabschiedete 1992 entwicklungspolitische Leit-

linien, die letztmalig im Jahr 2001 überarbeitet wur-

den. In den Leitlinien orientiert sich Berlin bei seinem

entwicklungspolitischen Engagement an der Idee der

„Einen Welt“ – entsprechend den Beschlüssen der

Ministerpräsidenten von 1994 und 1998 sowie der

Agenda 21.  Damit sollen die Ziele „Frieden“, „Frei-

heit“, „Demokratie“, „Gerechtigkeit“ und „ökologi-

sche Zukunftssicherung“ unterstützt werden. In dem

Leitbild wird anerkannt, dass diese Ziele nur erreicht

werden können, wenn die dafür notwendigen Verän-

derungen auch in den Industrieländern erfolgen.

Darüber hinaus verpflichtet sich Berlin, seine Ent-

wicklungspolitik als Querschnittsaufgabe am Kon-

zept der nachhaltigen Entwicklung zu orientieren.

Die nötige Kohärenz stellt der Berliner Senat über die

Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit her,

die die Aktivitäten der verschiedenen Referate der

Senatsverwaltungen im Bereich Entwicklungspolitik

federführend koordiniert (Referentenausschuss), Ein-

richtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie

NRO in ihre Arbeit einbezieht und die Zusammenar-

beit mit Entwicklungsländern des Südens und Ostens

organisiert. Schwerpunkte der Arbeit der Landesstelle

liegen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und

interkultureller Dialog, der Zusammenführung von

Umwelt und Entwicklung in der kommunalen Ent-

wicklungszusammenarbeit und Lokalen Agenda 21-

Prozessen, der Vernetzung der internationalen

Kooperation sowie in einer strikten Gender-Orientie-

rung. Um diese Schwerpunkte auszufüllen, fördert

das Land Berlin, auch finanziell, Institutionen, die in

den Schwerpunktbereichen der Berliner Entwick-

lungszusammenarbeit tätig sind, NRO in ihrer Infor-

mations- und Bildungsarbeit und Auslandsprojekte

von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die einen klaren

Berlin-Bezug nachweisen können 

1997 hat das Berliner Abgeordnetenhaus zuge-

stimmt, einen entwicklungspolitischen Beirat einzu-

richten, der die Landesstelle in Fragen der Förderung

von Projekten der NRO und des Senats fachlich berät.

Der Beirat trägt darüber hinaus dafür Sorge, dass die

Politikfelder Umwelt und Entwicklung zusammenge-

führt werden und die Beteiligung von NRO an diesen

Prozessen gewährleistet ist. Der ehrenamtliche Beirat

setzt sich aus höchstens zwölf Mitgliedern zusam-

men, die jeweils für drei Jahre berufen werden. Das

Landesnetzwerk entwicklungspolitischer NRO (Berli-

ner Entwicklungspolitischer Ratschlag/BER) hat fünf

Sitze im Beirat. Der Beirat hat sich als Ziel gesetzt, die

entwicklungspolitischen Leitlinien des Senats bestän-

dig zu überarbeiten, die Zusammenführung von

Nord-Süd- und West-Ost-Kooperationen voranzutrei-

ben, mit entwicklungspolitischen Beiräten anderer

Bundesländer  einen Erfahrungsaustausch zu organi-

sieren, auf Kohärenz in der Entwicklungspolitik der

Senatsverwaltung zu achten und Stellungnahmen zu

entwicklungspolitischen Themen und Aktivitäten zu

verfassen. So hat der Beirat die Arbeit der Enquete-

Kommission „Zukunftsfähiges Berlin“ kommentiert

und sich in einer Stellungnahme für die Einrichtung

einer Berliner Stiftung Entwicklungszusammenarbeit

ausgesprochen. Unterstützung fand der Beirat im

Abgeordnetenhaus bei Bündnis 90/Die Grünen, die

1998 und 2001 in einem Antrag die Einrichtung einer

solchen Stiftung forderten. Im März 1999 erhielten die

Grünen Rückendeckung vom „Ausschuss für Bundes-

und Europaangelegenheiten, Zusammenarbeit der

Länder Berlin und Brandenburg und Medien“, der

sich einstimmig für die Einrichtung einer Stiftung aus-

sprach. Die Federführung in der Durchsetzung eines

entsprechenden Gesetzesvorhabens liegt beim Wirt-

schaftsausschuss, der das Gesetzesvorhaben aber

wegen der angespannten Haushaltslage bis auf Wei-

teres ruhen lässt. 

Im Juli 2003 beschloss der Senat die Unterstüt-

zung und Förderung des Fairen Handels. Die Kam-

pagne will vor Ort Produzent/-innen weiterbilden

und Sozialprojekte unterstützen. Im Rahmen der

Inlandsarbeit sollen öffentlichkeitswirksame Aktivitä-

ten gemeinsam mit Akteuren des Fairen Handels

durchgeführt werden sowie der Faire Handel Thema

im Unterricht und in den Lehrer/-innenfortbildungen

werden. An öffentlichen Kantinen soll über den Fai-

ren Handel informiert und dafür geworben werden. 

Berlin engagiert sich ebenfalls in der Umsetzung

der Lokalen Agenda 21 durch die Einrichtung eines

„Fachforums Eine Welt“, einer senatsübergreifenden

Arbeitsgruppe der Agenda-Beauftragten und der Ein-

richtung einer Enquete-Kommission „Zukunftsfähiges

Berlin.“ Zudem unterstützt die Landesstelle die Akti-

vitäten zur Umsetzung der Lokalen Agenda 21 der

Bezirksverwaltungen und die kommunale Entwick-

lungszusammenarbeit mit Partnern aus Entwicklungs-

ländern. 
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Gibt es einen Beauftragten?
Nein

Zuständiger Ausschuss im Landtag 
Ausschuss für Justiz und Europaangelegenheiten

Gibt es zivilgesellschaftliche Beteiligungsmöglich-
keiten für entwicklungspolitische NRO?
Es existiert ein Arbeitskreis „Entwicklungszusammen-

arbeit und Außenwirtschaftsförderung“, der vom

Brandenburgischen Entwicklungspolitischen Institut

(BEPI) und der Brandenburgischen Auslandsgesell-

schaft (BBAG) initiiert wurde. 

Drucksachen des Landesparlaments
� Drs. 2/3911 vom 01.04.1997

Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des

Abg. Kuhnert (SPD). Verwirklichung der Agenda 21

und Nord-Süd-Arbeit in Brandenburg

� Drs. 2/6080 vom 17.01.1999

Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bran-

denburg

� Drs. 2/6365 vom 01.06.1999

Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des

Abg. Petzold (PDS). Umwelterziehung und Erziehung

zur Nachhaltigkeit  in Brandenburg

� Drs. 3/2152 vom 18.12.2000 

Antwort der Landesregierung auf die Anfrage der

Abg. Gerlinde Stobrowa (PDS) zur Entwicklungs-

zusammenarbeit in Brandenburg

� Drs. 3/2775 vom 15.05.2001

Antwort der Landesregierung auf die Anfrage der

Abg. Gerlinde Stobrowa (PDS) zu den Haushaltsmit-

teln für die Entwicklungszusammenarbeit in Bran-

denburg

� Drs. 3/3878 vom 13.02.2002

Antwort der Landesregierung auf die große Anfrage

der PDS-Fraktion zur staatlichen und nichtstaatlichen

Entwicklungszusammenarbeit

� Drs. 3/3937 vom 04.03.2002

Antwort der Landesregierung auf Anfrage der PDS zu

den Agenda 21-Prozessen in Brandenburg

� Drs. 3/5059 vom 13.11.2002

Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des

Abg. Dobberstein (PDS). Aktion „Nachhaltige Ent-

wicklung – lokale Agenda 21 im Land Brandenburg“

Partnerregionen des Landes
Vietnam und Philippinen

Haushaltsmittel für entwicklungspolitische Maßnah-
men im Vergleich zum Gesamthaushalt des Landes
(absolut und in Prozent)

„Mit ihrer Entwicklungszusammenarbeit leistet

die Landesregierung einen Beitrag zur demokrati-

schen, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen und

sozial gerechten Entwicklung in der Welt. Sie unter-

richtet den Landtag und ist zudem bestrebt, die Kom-

munen, die Nichtregierungsorganisationen und die

Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg in

ihre Arbeit einzubeziehen.“ (aus: Entwicklungs-

politische Leitlinien des Landes Brandenburg, 1999,

S. 1). Ganz im Sinne der Präambel zur Landesverfas-

sung von Brandenburg, in der die Bürgerinnen und

Bürger ihren Willen bekunden, „das Bundesland

Brandenburg als lebendiges Glied der Bundesrepu-

blik Deutschland in einem sich einigenden Europa

und in der Einen Welt zu gestalten.“ Vor diesem

Hintergrund werden in den entwicklungspolitischen

Leitlinien zwischen Aktivitäten in den Partnerländern

und Maßnahmen im Land Brandenburg unterschie-

den. Die Aktivitäten in den Partnerländern werden

von der Landesregierung nicht selbst durchgeführt,

sondern in Zusammenarbeit mit in- und ausländi-

schen Institutionen, wobei der Förderung von Projek-

ten brandenburgischer Träger besonderes Gewicht

zukommt. Auch wenn die Außenwirtschaftsförde-

rung ein wichtiges Moment in der Politik der Landes-

regierung darstellt, betonen die Leitlinien, dass geför-

derte wirtschaftliche Aktivitäten in Partnerländern die

entwicklungspolitischen Zielen der Landesregierung

beachten sollen und Projekte mit Verbindung zu

Gesamthaushalt Leistungen in % des 
in Mio. Euro  in Mio. Euro   Haushaltes

1998 10.600 0,530 0,0050

1999 10.361 0,601 0,0058

2000 10.113 0,459 0,0045

2001 9.916 0,346 0,0035

2002 10.163 0,195 0,0019  


